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Bericht erstattet: Seger, Marita und Martin, Jasmin 

 

 

Jahresabschlüsse der Jahre 2018, 2019, 2020, 2021 und 
2022 sowie Entlastung der Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes der Schramm'schen Stiftung 

Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Ö / N 

Haupt- und Finanzausschuss (Vorberatung) 29.11.2023 N 
Stadtrat (Entscheidung) 14.12.2023 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 und 
der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2022 werden festgestellt und die Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes entlastet.  
 
 
Sachverhalt 
 
Nach § 14 Nr. 2 und 3 der Satzung der Schramm‘ schen Stiftung beschließt die 
Stifterversammlung (nach § 13 der Stadtrat) über die Abnahme der Haushalts- 
und Vermögensrechnung und über die Entlastung der Mitglieder des 
Stiftungsvorstandes. Nach § 9 Abs. 2 der Satzung erfolgt die Prüfung der Stiftung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Da die Aufgaben des 
Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-Kreis übertragen wurden, hat das 
Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreises die Prüfung der Jahresabschlüsse 
2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 durchgeführt.  
Der Jahresabschluss 2018 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und 
geprüft: 
Bilanzsumme: 162.221,07 € 
Summe der Erträge (inkl. Finanzerträge):       
8.094,22 € 
Summe der Aufwendungen:             
4.668,01 € 
Jahresüberschuss:              
3.426,21 € 
Im Jahr 2018 wurden keine Fördermittel ausgezahlt. 
Die Erträge überstiegen die Aufwendungen um 3.426,21 €. 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten.
    
Der Jahresabschluss 2019 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und 
geprüft: 
Bilanzsumme: 165.031,21 € 



Summe der Erträge (inkl. Finanzerträge):           
7.584,24 € 
Summe der Aufwendungen:              
2.295,04 € 
Jahresüberschuss:               
5.289,20 € 
Im Jahr 2019 wurden keine Fördermittel ausgezahlt. Es wurden keine Anträge auf 
Zuschuss aus Stiftungsmitteln gestellt. 
Die Erträge überstiegen die Aufwendungen um 5.289,20 €. 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten.  
 
Der Jahresabschluss 2020 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und 
geprüft: 
Bilanzsumme: 170.434,88 € 
Summe der Erträge (inkl. Finanzerträge):           
7.902,48 € 
Summe der Aufwendungen:              
2.490,88 € 
Jahresüberschuss:               
5.411,60 € 
Im Jahr 2020 wurden keine Fördermittel ausgezahlt. Es wurden keine Anträge auf 
Zuschuss aus Stiftungsmitteln gestellt.  
Die Erträge überstiegen die Aufwendungen um 5.411,60 €. 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten. 
 
Der Jahresabschluss 2021 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und 
geprüft: 
Bilanzsumme: 175.673,92 € 
Summe der Erträge (inkl. Finanzerträge):           
7.902,48 € 
Summe der Aufwendungen:             
2.739,50 € 
Jahresüberschuss:              
5.252,05 € 
Im Jahr 2020 wurden keine Fördermittel ausgezahlt. 
Die Erträge überstiegen die Aufwendungen um 5.252,05 €. 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten. 
 
Der Jahresabschluss 2022 wurde mit folgenden Beträgen festgestellt und 
geprüft: 
 Bilanzsumme: 174.959,43 € 
Summe der Erträge (inkl. Finanzerträge):           
7.991,55 € 
Summe der Aufwendungen:              
8.709,04 € 
Jahresfehlbetrag:                   
717,49 € 
Im Jahr 2021 wurde ein Antrag auf Zuschuss aus Stiftungsmitteln von der 
Oberlin-Schule gestellt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte in 2021 noch 



keine Auszahlung stattfinden. 
In der Folge konnte im Jahr 2022 ein Zuschuss aus Stiftungsmitteln an die 
Oberlin-Schule über 6.000,00 € für die Anschaffung von acht Mountainbikes 
gewährt werden.  
Die Aufwendungen überstiegen die Erträge um 717,49 €. 
Die laufenden Kosten des Stiftungsanwesens wurden aus den Erträgen bestritten. 
Die Jahresüberschüsse 2018 bis 2021 werden für zukünftige satzungsgemäße 
Zwecke verwendet. Der Fehlbetrag 2022 wurde durch die positiven 
Ergebnisvorträge der Vorjahre in der Bilanz ausgeglichen. 
Zur detaillierten Erläuterung einzelner Positionen wird auf die beigefügten 
Prüfungsberichte verwiesen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
 
 
 
Anlage/n 
 
1 Prüfbericht_Jahresabschluss_2018_neu (öffentlich) 
2 Prüfbericht_Jahresabschluss_ 2019 (öffentlich) 
3 Prüfbericht_Jahresabschluss_2020 (öffentlich) 
4 Prüfbericht_Jahresabschluss_2021_unterschr_mit_korrigierter_S_5 
(öffentlich) 
5 Prüfbericht_Jahresabschluss_2022_unterschr_mit_korrigierter_S_7 
(öffentlich) 
6 Satzung_Auszug _aus _Amtsblatt (öffentlich) 
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I. Allgemeines 

 

 

- Angaben zur Stiftung  

Bei der Schramm`schen Stiftung handelt sich es sich um eine rechtsfähige kommunale Stif-

tung des bürgerlichen Rechts. Stiftungsvermögen ist das von dem Homburger Kaufmann 

Carl Philipp Friedrich Schramm durch Testament vom 10.01.1915 vererbte Vermögen. Nach 

dem Tod des Stifters wurde am 27. April 1926 die Errichtung der Stiftung genehmigt. Zweck 

der Stiftung ist die Förderung von blinden oder stark sehbehinderten Kindern evangeli-

schen Glaubens, die in Homburg wohnen. Soweit ein Förderungsbedarf hier nicht festge-

stellt werden kann, können auch sonstig behinderte Kinder ohne Berücksichtigung des 

Glaubens, die in Homburg oder dem Saarpfalz-Kreis wohnhaft sind, gefördert werden, au-

ßerdem Projekte der Universitätskliniken Homburg zur Erkennung und Behandlung von 

Blindheit und Sehbehinderung.  

 

- Stiftungskapital 

Das Stiftungskapital in Höhe v. 98.557,68 € bestand ursprünglich aus einem Wohngebäude 

und mehreren unbebauten Grundstücken. Die Grundstücke wurden inzwischen veräußert 

und die Einnahmen aus den Verkäufen dem Stiftungsvermögen zugeführt.   

 

- Buchführung 

Gem.  § 11 Abs. 2 des saarländischen Stiftungsgesetzes hat die Stiftung  der Stiftungsbe-

hörde innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres  eine Jahresrechnung 

mit einer Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes 

vorzulegen. 

 

- Prüfungsauftrag 

Das saarländische Stiftungsgesetz enthält keine Vorgaben für eine verpflichtende Prüfung 

der Jahresrechnung.  

Gem. § 9 Abs. 2 der Satzung der „Schramm`schen Stiftung“ erfolgt die Prüfung der Stiftung 

durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Die Prüfung erstreckt sich auf den 

Erhalt des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.  

Da die Kreisstadt Homburg die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-

Kreis übertragen hat, ist nunmehr das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreis für die 

Prüfung zuständig.  

Mit Schreiben vom 02.08.2021 hat der Bürgermeister der Stadt Homburg in Vertretung des 

Oberbürgermeisters den Jahresabschluss 2018 zur Prüfung vorgelegt.   

 

- Durchführung der Prüfung:  

Die Prüfung erfolgte entsprechend den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsge-

setzes (KSVG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch 
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Gesetz v. 08./09.12.2020) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO v. 

19.10.2006, zuletzt geändert durch Verordnung v. 15.10.2018).  

 

Für die Prüfung zuständig war Frau Sigrid Kasper vom Rechnungsprüfungsamt des 

Saarpfalz-Kreises.  

 

Zur Prüfung lagen vor:  

- die Bilanz zum 31.12.2018  

- die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2018   

- der Anlagenachweis  

- der Anhang    

 

(Die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen wurde durch Vollständigkeitserklärung 

vom 02.08.2021 vom Bürgermeister der Kreisstadt Homburg, Herr Michael Forster, in Ver-

tretung des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, Herrn Oberbürgermeister Rüdiger 

Schneidewind, bestätigt.) 

 

Es wurde geprüft:  

- ob die Belege richtig verbucht wurden, 

- ob die Aufwendungen dem Stiftungszweck entsprachen, 

- ob das Stiftungsvermögen vom übrigen Vermögen getrennt gehalten und in seinem Be-  

   stand erhalten wurde, 

- ob Vermögensrechnung (Schlussbilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung richtig aufgestellt  

  wurden. 
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II. Prüfung des Jahresabschlusses 

 

1. Ergebnisrechnung 

 

 Ergebnis

 2017 

 Ansatz 

2018 

 Ergebnis

 2017 

 Vergleich

Ergebn./Ans. 

Erträge

privatrechtliche Leistungsentgelte 9.489,82     7.300,00     8.085,02     785,02           

sonstige ordentliche Erträge -                5.450,00     -                5.450,00 -      

Summe Erträge aus lfd. Verw. tätigkeit 9.489,82     12.750,00   8.085,02     4.664,98 -      

Aufwendungen

für Sach- u. Dienstleistungen 159,70         350,00         103,86         246,14 -          

Zuwendungen, Umlagen, sonst. 

Transferaufwendungen 4.500,00     10.000,00   -                10.000,00 -    

sonstige ordentliche Aufwendungen 2.097,07     2.400,00     4.564,15     2.164,15       

Summe Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit 6.756,77     12.750,00   4.668,01     8.081,99 -      

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 2.733,05     -                3.417,01     3.417,01       

Finanzerträge 9,20             50,00           9,20             40,80 -            

Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 50,00           50,00 -            

Finanzergebnis 9,20             -                9,20             9,20               

ordentliches Jahresergebnis 2.742,25     -                3.426,21     3.426,21       

Jahresergebnis 2.742,25     -                3.426,21     3.426,21       

 

Erträge wurden erzielt aus Mieteinnahmen, Erstattungen von Nebenkosten und Verzinsung 

des Sparguthabens. 

Bei den Aufwendungen handelt es im Wesentlichen sich um Kosten für das bebaute Grund-

stück, das im Eigentum der Schramm`schen Stiftung steht. 

Originäre Stiftungsaufwendungen fielen im Jahr 2018 keine an, da keine Zuschüsse vergeben 

wurden. 

Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um 3.426,21 €. 

Das Jahresergebnis wurde richtig in die Bilanz übertragen. 
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2. Finanzrechnung 

 

Ohne Einbeziehung der Sparbücher (gem. Auswertung aus Finanz+) 

 

 Ergebnis

 2017 

 Ansatz 

2018 

 Ergebnis 

2018 

 Vergleich

Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen

privatrechtliche Leistungsentgelte 7.260,97        7.300,00     10.568,85     3.268,85             

sonstige Einzahlungen 5.450,00     5.450,00 -            

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 50,00           50,00 -                  

Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 7.260,97        12.800,00   10.568,85     2.231,15 -            

Auszahlungen

Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 152,40           350,00         103,86           246,14 -                

Zinsen u. sonstige Finanzausz. 50,00           50,00 -                  

Zulagen, Umlagen und

sonstige Transferauszahlungen 4.500,00        10.000,00   -                  10.000,00 -          

sonstige Auszahlungen 1.356,80        2.400,00     2.113,24        286,76 -                

Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 6.009,20        12.800,00   2.217,10        10.582,90 -          

Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 1.251,77        -                8.351,75        8.351,75             

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.251,77        -                8.351,75        8.351,75             

-                        

Veränderung der Finanzmittel 1.251,77        -                8.351,75        8.351,75             

Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 7.915,98        -                9.167,75        9.167,75             

zuzügl. Einzahlungen 7.260,97        12.800,00   10.568,85     2.231,15 -            

abzügl. Auszahlungen 6.009,20        12.800,00   2.217,10        10.582,90 -          

Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 9.167,75        -                17.519,50     17.519,50           

Veränderung der Finanzmittel 1.251,77        -                8.351,75        8.351,75             

 

 

Die vom Programm erzeugte Finanzrechnung weist einen Bestand an Finanzmittel zum 

31.12.2018 in Höhe von 17.519,50 € aus, der identisch ist mit dem Bilanzposten Forderungen 

gegenüber der Einheitskasse. Sie zeigt nur die Ein- und Auszahlungen, die über ein Konto der 

Einheitskasse laufen und enthält nicht die Guthaben und die Zinszuflüsse aus den Sparbü-

chern. Die beiden Sparbücher mit einem Gesamtguthaben von 92.023,55 € sind nicht Teil der 

Einheitskasse und werden dort lediglich verwahrt. Ihre Bestände können deshalb nicht in die 

Finanzrechnung einfließen.  

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen fehlen deshalb auch die Zinsen aus den bei-

den Sparbüchern in Höhe von 9,20 €. 

 

Die nachfolgende Tabelle zeigt deshalb die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Guthaben 

der beiden Sparbücher und der Zinseinträge: 
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Ergebnis

 2017

Ansatz 

2018

Ergebnis 

2018

 Vergleich

Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen

privatrechtliche Leistungsentgelte 7.260,97          7.500,00     10.568,85        3.068,85             

sonstige Einzahlungen -                     150,00        -                     150,00 -                

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 9,20                  50,00          9,20                  40,80 -                  

Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 7.270,17          7.700,00     10.578,05        2.878,05             

-                        

Auszahlungen -                        

Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 152,40              350,00        103,86              246,14 -                

Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                     50,00          50,00 -                  

Zulagen, Umlagen und

sonstige Transferauszahlungen 4.500,00          10.000,00   10.000,00 -          

sonstige Auszahlungen 1.356,80          2.200,00     2.113,24          86,76 -                  

Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 6.009,20          12.600,00  2.217,10          10.382,90 -          

-                        

Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 1.260,97          4.900,00 -    8.360,95          13.260,95           

-                        

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.260,97          4.900,00 -    8.360,95          13.260,95           

-                        

Veränderung der Finanzmittel 1.260,97          4.900,00 -    8.360,95          13.260,95           

Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 99.921,13        -                101.182,10      101.182,10         

zuzügl. Einzahlungen 7.270,17          7.700,00     10.578,05        2.878,05             

abzügl. Auszahlungen 6.009,20          12.600,00   2.217,10          10.382,90 -          

Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 101.182,10      4.900,00 -    109.543,05      114.443,05         

-                        

Veränderung der Finanzmittel 1.260,97          4.900,00 -    8.360,95          13.260,95           

 

 

 Bestand an Finanzmitteln am 31.12.2018: 

Forderung Einheitskasse 17.519,50       

Sparbuch 1 53.276,54       

Sparbuch 2 38.747,01       

Stand 31.12.2018 109.543,05      
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3. Bilanz 

 

Aktiva Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital

Sachanlagevermögen Stiftungskapital

Grundstücke 50.431,00         Grundstockvermögen 98.557,68         

Gebäude 2,00                   Rücklage f. Stiftungszw. 37.995,85         

geleistete Anz. /

Anlagen im Bau -                      Jaresergebnis -                      

Jahresüberschuss/

-fehlbetrag 3.426,21           

Umlaufvermögen Ergebnisvortrag 19.741,33         

Forderungen -                      

privatrechtl. Ford. 2.245,02           Sonderposten -                      

Forderungen gegenüber

Einheitskasse 17.519,50         Sonderposten aus Zuw. -                      

Zinsforderungen Stadt -                      -                      

sonstige Forderungen

gegenüber öffentl. Ber. -                      Verbindlichkeiten 2.500,00           

liquide Mittel 92.023,55         

aktive RAP -                      

162.221,07    162.221,07    

 

 

 

Die Bilanzsumme von 162.221,07 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5.926,21 € erhöht.  

Forderungen bestehen in Höhe der Nebenkostenabrechnung für 2018, die aber erst in 2018 

fällig wird. Alte Forderungen aus dem Mietverhältnis wurden nicht ausgeglichen. 

 

 

Ergebnis der Prüfung 

 

Die Erstellung des Jahresabschlusses 2018 erfolgte im August 2021. Das saarländische Stif-

tungsgesetz schreibt die Erstellung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor. 

 

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis von 3.426,21 € ab, das korrekt in die 

Bilanz übertragen wurde. 
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Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmittel von 17.519,50 € ab, der mit 

den Forderungen gegenüber der Einheitskasse übereinstimmt.  

 

Die beiden Sparbücher und die darauf eingehenden Zinsen fließen nicht in die Finanzrechnung 

ein. Das Sparguthaben beläuft sich zum 31.12.2018 auf 92.023,55 €. 

 

Aktiva und Passiva wurden richtig ermittelt und stimmen mit einer Bilanzsumme von jeweils 

162.221,07 € überein. 

 

Erträge dienen alle der Erhaltung des Stiftungsvermögens. Aufwendungen (Zuwendungen), 

die dem eigentlichen Stiftungszweck gem. § 2 der Satzung der Schramm`schen Stiftung ent-

sprechen, wurden im Jahr 2018 keine getätigt. 

 

Das Stiftungsvermögen wurde erhalten und wird vom übrigen Vermögen getrennt gehalten. 

 

 

 

Homburg, den 19.10.2021 

Sigrid Kasper 
 
In Vertretung 
 
 
 
Bernhard Feibel 
Rechnungsprüfer 
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I. Allgemeines 

 

 

- Angaben zur Stiftung  

Bei der Schramm`schen Stiftung handelt sich es sich um eine rechtsfähige kommunale Stif-

tung des bürgerlichen Rechts. Stiftungsvermögen ist das von dem Homburger Kaufmann 

Carl Philipp Friedrich Schramm durch Testament vom 10.01.1915 vererbte Vermögen. Nach 

dem Tod des Stifters wurde am 27. April 1926 die Errichtung der Stiftung genehmigt. Zweck 

der Stiftung ist die Förderung von blinden oder stark sehbehinderten Kindern evangeli-

schen Glaubens, die in Homburg wohnen. Soweit ein Förderungsbedarf hier nicht festge-

stellt werden kann, können auch sonstig behinderte Kinder ohne Berücksichtigung des 

Glaubens, die in Homburg oder dem Saarpfalz-Kreis wohnhaft sind, gefördert werden, au-

ßerdem Projekte der Universitätskliniken Homburg zur Erkennung und Behandlung von 

Blindheit und Sehbehinderung.  

 

- Stiftungskapital 

Das Stiftungskapital in Höhe v. 98.557,68 € bestand ursprünglich aus einem Wohngebäude 

und mehreren unbebauten Grundstücken. Die Grundstücke wurden inzwischen veräußert 

und die Einnahmen aus den Verkäufen dem Stiftungsvermögen zugeführt.   

 

- Buchführung 

Gem. § 11 Abs. 2 des saarländischen Stiftungsgesetzes hat die Stiftung der Stiftungsbehör-

de innerhalb von sechs Monaten nach Ende eines Geschäftsjahres  eine Jahresrechnung 

mit einer Vermögensübersicht und einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszweckes 

vorzulegen. 

 

- Prüfungsauftrag 

Das saarländische Stiftungsgesetz enthält keine Vorgaben für eine verpflichtende Prüfung 

der Jahresrechnung.  

Gem. § 9 Abs. 2 der Satzung der „Schramm`schen Stiftung“ erfolgt die Prüfung der Stiftung 

durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Homburg. Die Prüfung erstreckt sich auf den 

Erhalt des Stiftungsvermögens und die satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.  

Da die Kreisstadt Homburg die Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes auf den Saarpfalz-

Kreis übertragen hat, ist nunmehr das Rechnungsprüfungsamt des Saarpfalz-Kreis für die 

Prüfung zuständig.  

Mit Schreiben vom 02.08.2021 hat der Bürgermeister der Stadt Homburg in Vertretung des 

Oberbürgermeisters den Jahresabschluss 2019 zur Prüfung vorgelegt.   

 

- Durchführung der Prüfung:  

Die Prüfung erfolgte entsprechend den Vorschriften des Kommunalselbstverwaltungsge-

setzes (KSVG, in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997, zuletzt geändert durch 
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Gesetz v. 08./09.12.2020) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHVO v. 

19.10.2006, zuletzt geändert durch Verordnung v. 15.10.2018).  

 

Für die Prüfung zuständig war Herr Bernhard Feibel vom Rechnungsprüfungsamt des 

Saarpfalz-Kreises.  

 

Zur Prüfung lagen vor:  

- die Bilanz zum 31.12.2019  

- die Ergebnis- und Finanzrechnung des Jahres 2019   

- der Anlagenachweis  

- der Anhang    

 

(Die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen wurde durch Vollständigkeitserklärung 

vom 02.08.2021 vom Bürgermeister der Kreisstadt Homburg, Herr Michael Forster, in Ver-

tretung des Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes, Herrn Oberbürgermeister Rüdiger 

Schneidewind, bestätigt.) 

 

Es wurde geprüft:  

- ob die Belege richtig verbucht wurden, 

- ob die Aufwendungen dem Stiftungszweck entsprachen, 

- ob das Stiftungsvermögen vom übrigen Vermögen getrennt gehalten und in seinem Be-  

   stand erhalten wurde, 

- ob Vermögensrechnung (Schlussbilanz), Ergebnis- und Finanzrechnung richtig aufgestellt  

  wurden. 
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II. Prüfung des Jahresabschlusses 

 

1. Ergebnisrechnung 

 

 Ergebnis

 2018 

 Ansatz 

2019 

 Ergebnis

 2019 

 Vergleich

Ergebn./Ans. 

Erträge

privatrechtliche Leistungsentgelte 8.085,02     7.300,00     7.575,04     275,04          

sonstige ordentliche Erträge -                5.450,00     -                5.450,00 -      

Summe Erträge aus lfd. Verw. tätigkeit 8.085,02     12.750,00  7.575,04     5.174,96 -      

Aufwendungen

für Sach- u. Dienstleistungen 103,86        350,00        152,72        197,28 -         

Zuwendungen, Umlagen, sonst. 

Transferaufwendungen -                10.000,00  -                10.000,00 -   

sonstige ordentliche Aufwendungen 4.564,15     2.400,00     2.142,32     257,68 -         

Summe Aufw. aus lfd. Verw.tätigkeit 4.668,01     12.750,00  2.295,04     10.454,96 -   

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.417,01     -                5.280,00     5.280,00       

Finanzerträge 9,20             50,00           9,20             40,80 -            

Zinsen und sonstige Finanzaufwend. 50,00           50,00 -            

Finanzergebnis 9,20             -                9,20             9,20               

ordentliches Jahresergebnis 3.426,21     -                5.289,20     5.289,20       

Jahresergebnis 3.426,21     -                5.289,20     5.289,20        
 

Erträge wurden erzielt aus Mieteinnahmen, Erstattungen von Nebenkosten und Verzinsung 

des Sparguthabens. 

Bei den Aufwendungen handelt es im Wesentlichen sich um Kosten für das bebaute Grund-

stück, das im Eigentum der Schramm`schen Stiftung steht. 

Originäre Stiftungsaufwendungen fielen im Jahr 2019 keine an, da keine Zuschüsse vergeben 

wurden. 

Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um 5.289,20 €. 

 

Das Jahresergebnis wurde richtig in die Bilanz übertragen. 
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2. Finanzrechnung 

 

Ohne Einbeziehung der Sparbücher (gem. Auswertung aus Finanz+) 

 

 Ergebnis 

2018 

 Ansatz 

2019 

 Ergebnis 

2019 

 Vergleich

Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen

privatrechtliche Leistungsentgelte 10.568,85     7.300,00     5.025,02       2.274,98 -            

sonstige Einzahlungen 5.450,00     5.450,00 -            

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. 50,00           50,00 -                  

Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 10.568,85     12.800,00  5.025,02       7.774,98 -            

Auszahlungen

Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 103,86           350,00        131,78           218,22 -                

Zinsen u. sonstige Finanzausz. 50,00           50,00 -                  

Zulagen, Umlagen und

sonstige Transferauszahlungen -                  10.000,00  -                  10.000,00 -          

sonstige Auszahlungen 2.113,24       2.400,00     2.142,32       257,68 -                

Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2.217,10       12.800,00  2.274,10       10.525,90 -          

Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 8.351,75       -                2.750,92       2.750,92             

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 8.351,75       -                2.750,92       2.750,92             

-                        

Veränderung der Finanzmittel 8.351,75       -                2.750,92       2.750,92             

Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 9.167,75       -                17.519,50     17.519,50           

zuzügl. Einzahlungen 10.568,85     12.800,00  5.025,02       7.774,98 -            

abzügl. Auszahlungen 2.217,10       12.800,00  2.274,10       10.525,90 -          

Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 17.519,50     -                20.270,42     20.270,42           

Veränderung der Finanzmittel 8.351,75       -                2.750,92       2.750,92              
 

Die vom Programm erzeugte Finanzrechnung weist einen Bestand an Finanzmittel zum 

31.12.2019 in Höhe von 20.270,42 € aus, der identisch ist mit dem Bilanzposten Forderungen 

gegenüber der Einheitskasse. Sie zeigt nur die Ein- und Auszahlungen, die über ein Konto der 

Einheitskasse laufen und enthält nicht die Guthaben und die Zinszuflüsse aus den Sparbü-

chern. Die beiden Sparbücher mit einem Gesamtguthaben von 92.032,75 € sind nicht Teil der 

Einheitskasse und werden dort lediglich verwahrt. Ihre Bestände können deshalb nicht in die 

Finanzrechnung einfließen.  

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen fehlen deshalb auch die Zinsen aus den bei-

den Sparbüchern in Höhe von 9,20 €. 
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Die nachfolgende Tabelle zeigt deshalb die Finanzrechnung unter Einbeziehung der Guthaben 

der beiden Sparbücher und der Zinseinträge: 

 

Ergebnis 

2018

Ansatz 

2019

Ergebnis 

2019

 Vergleich

Ansatz/Ergebnis 

Einzahlungen

privatrechtliche Leistungsentgelte 10.568,85       7.300,00    5.025,02          2.274,98 -            

sonstige Einzahlungen -                     5.450,00    -                     5.450,00 -            

Zinsen u. sonstige Finanzeinzahl. -                     50,00          -                     50,00 -                  

Summe Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit 10.568,85       12.800,00  5.025,02          7.774,98 -            

-                     -               -                     -                        

Auszahlungen -                     -               -                     -                        

Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen 103,86             350,00        131,78             218,22 -                

Zinsen u. sonstige Finanzausz. -                     50,00          -                     50,00 -                  

Zulagen, Umlagen und

sonstige Transferauszahlungen -                     10.000,00  -                     10.000,00 -          

sonstige Auszahlungen 2.113,24          2.400,00    2.142,32          257,68 -                

Summe Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit 2.217,10          12.800,00  2.274,10          10.525,90 -          

-                     -               -                     -                        

Saldo Ein- u. Ausz. lfd. Verw.tätigk. 8.351,75          -               2.750,92          2.750,92             

-                     -               -                     -                        

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 8.360,95          -               2.750,92          2.750,92             

-                     -               -                     -                        

Veränderung der Finanzmittel 8.360,95          -               2.750,92          2.750,92             

Best. an Finanzmittel Anf. d. HHj. 101.182,10     -               109.543,05     109.543,05        

zuzügl. Einzahlungen 10.578,05       12.800,00  5.034,22          7.765,78 -            

abzügl. Auszahlungen 2.217,10          12.800,00  2.274,10          10.525,90 -          

Best. an Finanzmittel Ende d. HHj. 109.543,05     -               112.303,17     112.303,17        

-                     -               -                     -                        

Veränderung der Finanzmittel 8.351,75          -               2.760,12          2.760,12              
 

 Bestand an Finanzmitteln am 31.12.2019: 

Forderung Einheitskasse 20.270,42       

Sparbuch 1 53.281,87       

Sparbuch 2 38.750,88       

Stand 31.12.2018 112.303,17      
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3. Bilanz 

 

Aktiva Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital

Sachanlagevermögen Stiftungskapital

Grundstücke 50.431,00        Grundstockvermögen 98.557,68        

Gebäude 2,00                   Rücklage f. Stiftungszw. 37.995,85        

geleistete Anz. /

Anlagen im Bau -                      Jaresergebnis -                      

Jahresüberschuss/

-fehlbetrag 5.289,20          

Umlaufvermögen Ergebnisvortrag 23.167,54        

Forderungen -                      

privatrechtl. Ford. 2.295,04          Sonderposten -                      

Forderungen 

gegenüber

Einheitskasse 20.270,42        Sonderposten aus Zuw. -                      

Zinsforderungen Stadt -                      -                      

sonstige Forderungen

gegenüber öffentl. 

Ber. -                      Verbindlichkeiten 20,94                

liquide Mittel 92.032,75        

aktive RAP -                      

165.031,21  165.031,21   
 

 

Die Bilanzsumme von 165.031,21 € hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.810,14 € erhöht.  

Forderungen in Höhe von 2.295,04 € bestehen in Rahmen der Nebenkostenabrechnung für 

2019, die aber erst in 2020 fällig wird. Des Weiteren wird der Bestand der Liquiden Mittel der 

Stiftung in der Einheitskasse der Kreisstadt Homburg in Höhe von 20.270,42 € als Forderungen 

gegenüber der Einheitskasse ausgewiesen. 

 

 

 

 

 

Ergebnis der Prüfung 
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Die Erstellung des Jahresabschlusses 2019 erfolgte im August 2021. Das saarländische Stif-

tungsgesetz schreibt die Erstellung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor. 

 

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresergebnis von 5.289,20 € ab, das korrekt in die 

Bilanz übertragen wurde. 

 

Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an Finanzmittel von 20.270,42 € ab, der mit 

den Forderungen gegenüber der Einheitskasse übereinstimmt.  

 

Die beiden Sparbücher und die darauf eingehenden Zinsen fließen nicht in die Finanzrechnung 

ein. Das Sparguthaben beläuft sich zum 31.12.2019 auf 92.032,75 €. 

 

Aktiva und Passiva wurden richtig ermittelt und stimmen mit einer Bilanzsumme von jeweils 

165.031,21 € überein. 

 

Erträge dienen alle der Erhaltung des Stiftungsvermögens. Aufwendungen (Zuwendungen), 

die dem eigentlichen Stiftungszweck gem. § 2 der Satzung der Schramm`schen Stiftung ent-

sprechen, wurden im Jahr 2019 keine getätigt. 

 

Das Stiftungsvermögen wurde erhalten und wird vom übrigen Vermögen getrennt gehalten. 

 

 

 

Homburg, den 23.11.2021 

 
 
 
Bernhard Feibel 
Rechnungsprüfer 
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